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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Im Genehmigungsbescheid, in dem auf die eingelangten Stellungnahmen (§ 356a Abs. 2 und 4) Bedacht zu

nehmen ist, ist über § 77 hinaus sicherzustellen, dass IPPC-Anlagen so errichtet, betrieben und aufgelassen

werden, dass:

1. 1.alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen Umweltverschmutzungen, insbesondere durch den Einsatz

von dem Stand der Technik entsprechenden technologischen Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen

sowie durch die effiziente Verwendung von Energie, getroffen werden;

2. 2.die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Unfälle zu verhindern und deren Folgen zu

begrenzen;

3. 3.die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um bei der Auflassung der IPPC-Anlage die Gefahr einer

Umweltverschmutzung zu vermeiden und um einen zufrieden stellenden Zustand des IPPC-

Anlagengeländes im Sinne des § 83a wiederherzustellen.

2. (2)Soweit nicht bereits nach Abs. 1 geboten, hat der Genehmigungsbescheid für IPPC-Anlagen zu enthalten:

1. 1.jedenfalls dem Stand der Technik entsprechende Emissionsgrenzwerte für in der Anlage 4 zu diesem

Bundesgesetz genannte Schadstoffe sowie für sonstige Schadstoffe, sofern sie von der IPPC-Anlage in

relevanter Menge emittiert werden können, wobei die mögliche Verlagerung der Verschmutzung von einem

Medium (Wasser, Luft, Boden) in ein anderes zu berücksichtigen ist, um zu einem hohen Schutzniveau für

die Umwelt insgesamt beizutragen; gegebenenfalls dürfen andere dem Stand der Technik entsprechende

technische Maßnahmen vorgesehen werden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führen, hierbei sind die

technische Beschaffenheit der betreffenden IPPC-Anlage, ihr geographischer Standort und die jeweiligen

örtlichen Umweltbedingungen zu berücksichtigen;

2. 2.Anforderungen an die Überwachung der Emissionen (einschließlich Messmethodik, Messhäufigkeit und

Bewertungsverfahren sowie in den Fällen des § 77b Abs. 2 Z 2 der Vorgabe, dass die Ergebnisse der

Überwachung der Emissionen für die gleichen Zeiträume und Referenzbedingungen verfügbar sein müssen

wie für die mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerte); die Überwachungsauflagen

sind gegebenenfalls auf die in den BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen Überwachungsanforderungen zu

stützen;

3. 3.die Verpflichtung des Anlageninhabers, der Behörde regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich,

folgende Unterlagen zu übermitteln:

1. a)Informationen auf der Grundlage der Ergebnisse der Emissionsüberwachung (Z 2) und sonstige

erforderliche Daten, die der Behörde die Überprüfung der Einhaltung des konsensgemäßen Zustands

ermöglichen und

2. b)in den Fällen des § 77b Abs. 2 Z 2 eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung,

die einen Vergleich mit den mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerten

ermöglicht;

4. 4.angemessene Auflagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie angemessene
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Anforderungen an die regelmäßige Wartung und die Überwachung der Maßnahmen zur Vermeidung der

Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers;

5. 5.angemessene Anforderungen betreffend die wiederkehrende Überwachung des Bodens und des

Grundwassers auf die relevanten gefährlichen Stoffe (§ 71b Z 6), die wahrscheinlich vor Ort anzutreffen sind,

unter Berücksichtigung möglicher Boden- und Grundwasserverschmutzungen auf dem Gelände der IPPC-

Anlage; die wiederkehrende Überwachung muss mindestens alle fünf Jahre für das Grundwasser und

mindestens alle zehn Jahre für den Boden durchgeführt werden, es sei denn, diese Überwachung erfolgt

anhand einer systematischen Beurteilung des Verschmutzungsrisikos;

6. 6.Maßnahmen für andere als normale Betriebsbedingungen.

3. (3)Wird dem Genehmigungsbescheid ein Stand der Technik zugrunde gelegt, der in keiner der einschlägigen BVT-

Schlussfolgerungen beschrieben ist, muss gewährleistet sein, dass die angewandte Technologie und die Art und

Weise, wie die IPPC-Anlage geplant, gebaut, gewartet, betrieben und aufgelassen wird, unter Berücksichtigung

der in der Anlage 6 zu diesem Bundesgesetz angeführten Kriterien bestimmt wird und dass die Anforderungen

des § 77b erfüllt werden.

4. (4)Enthalten die einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen keine mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten

Emissionswerte, so muss gewährleistet sein, dass die gemäß Abs. 3 festgelegte Technik ein Umweltschutzniveau

erreicht, das dem in den einschlägigen BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen Stand der Technik gleichwertig ist.

5. (5)Liegen für eine Tätigkeit oder einen Produktionsprozess in einer IPPC-Anlage keine BVT-Schlussfolgerungen vor

oder decken diese Schlussfolgerungen nicht alle möglichen Umweltauswirkungen der Tätigkeit oder des

Prozesses ab, so hat die Behörde nach Konsultation des Genehmigungswerbers die erforderlichen Auflagen auf

der Grundlage des Standes der Technik unter Berücksichtigung der in der Anlage 6 zu diesem Bundesgesetz

angeführten Kriterien vorzuschreiben.

6. (6)Im Genehmigungsbescheid für IPPC-Anlagen sind über den Stand der Technik hinausgehende bestimmte,

geeignete Auflagen vorzuschreiben, wenn und soweit dies zur Verhinderung des Überschreitens eines

unionsrechtlich festgelegten Immissionsgrenzwertes erforderlich ist.

7. (7)Die Behörde hat in einer in der betroffenen Gemeinde verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung und im

Internet bekannt zu geben, dass die Entscheidung über die Genehmigung einer IPPC-Anlage innerhalb eines

bestimmten, mindestens sechs Wochen betragenden, Zeitraums bei der Behörde während der Amtsstunden zur

Einsichtnahme aufliegt. Diese Bekanntgabe hat auch Angaben über das Verfahren zur Beteiligung der

Öffentlichkeit zu enthalten. Der Inhalt der Entscheidung ist der Öffentlichkeit jedenfalls auch im Internet (Weblink)

zugänglich zu machen; dies gilt auch für Bescheide gemäß § 81b. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu

wahren.

8. (8)Mit Ablauf von zwei Wochen nach der Bekanntgabe gemäß Abs. 7 gilt der Bescheid betreffend die

Genehmigung einer IPPC-Anlage auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am Verfahren nicht oder

nicht rechtzeitig (§ 42 AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben. Ab dem Tag der

Kundmachung im Internet ist solchen Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen ein Beschwerderecht

zukommt, Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren.

9. (9)Werden in einer Beschwerde gegen den Bescheid betreffend die Genehmigung einer IPPC-Anlage von einer

gemäß § 19 Abs. 7 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 – UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993, in der

jeweils geltenden Fassung, anerkannten Umweltorganisation, die sich an dem Verfahren als Partei beteiligt hat,

Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, sind diese nicht zulässig, wenn ihr erstmaliges Vorbringen im

Rechtsmittelverfahren missbräuchlich oder unredlich ist.
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